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41/2023 Bekanntmachung der Genehmigung der 72. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Delbrück 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 des Bau-

gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. 
Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 
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42/2023 Bekanntmachung des Bebauungsplan Nr. 123 "2. Erweiterung 
Industriegebiet Ostenländer Straße" in Delbrück-Mitte 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des 

Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Genehmigung der 72. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Delbrück 
 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist 

 
Für die vom Rat der Stadt Delbrück in der Sitzung am 30.03.2023 beschlossene 72. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist das Genehmigungsverfahren nach § 6 Abs. 1 BauGB durchgeführt worden. 
Dieses wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Die Bezirksregierung Detmold hat mit Verfügung vom 21.06.2023, Az.: 35.02.01.700-007/2023-001, 
erklärt, dass die Genehmigung des Planes gem. § 6 Abs. 1 BauGB erteilt wird. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit dieser Bekanntmachung wirksam. Jedermann kann 
den Flächennutzungsplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab in der 
Stadtverwaltung, Verwaltungsgebäude Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, im Zimmer C.17 im 
Fachbereich VI Bauen und Planen während der Dienststunden  
 
montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
donnerstags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich können die Bauleitplanunterlagen auf der 
Internetseite www.delbrueck.de unter der Rubrik „Rathaus/Bauen und Wohnen/Bauleitpläne/Bauleitpläne 
mit Rechtskraft“ sowie über das BauPortal NRW https://www.bauportal.nrw/ unter der Rubrik 
„Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen/Bauleitpläne der Gemeinden in NRW“ eingesehen werden. 
 
Hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser 
Flächennutzungsplanänderung gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- dieser Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Feststellungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Delbrück, den 29.06.2023 
Der Bürgermeister 
 
gez. Peitz 
  

http://www.delbrueck.de/
https://www.bauportal.nrw/
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Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 123 "2. Erweiterung Industriegebiet Ostenländer Straße" in Delbrück-Mitte 
hier: Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) 

 
 
Der Rat der Stadt Delbrück hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 folgenden Beschluss gefasst: 
 
„Der Bebauungsplan Nr. 123 „2. Erweiterung Industriegebiet Ostenländer Straße“ in Delbrück-Mitte wird 
gem. § 10 BauGB i.V.m. § 7 GO NW als Satzung beschlossen.“ 
 
Der Beschluss ist gem. § 7 GO NW sowie verfahrensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen. 
Hiermit wird bestätigt, dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem Beschluss des Rates 
vom 30.03.2023 übereinstimmt. 
 
Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 9,60 ha liegt in der Gemarkung Delbrück, Flur 18, und ist aus 
nachstehendem Lageplan, der keine Planaussagen enthält, ersichtlich. 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit 
Begründung und zusammenfassender Erklärung von diesem Tage ab in der Stadtverwaltung, Gebäude 
Springpatt 3, 33129 Delbrück-Westenholz, im Zimmer C 17 im Fachbereich VI Bauen und Planen während 
der Dienststunden  
 
montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr, 
donnerstags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
freitags    von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
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einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten. Zusätzlich können die Bebauungsplanunterlagen auf der 
Internetseite www.delbrueck.de unter der Rubrik „Rathaus/Bauen und Wohnen/Bauleitpläne/Bauleitpläne 
mit Rechtskraft“ sowie über das BauPortal NRW https://www.bauportal.nrw/ unter der Rubrik 
„Bauleitplanung in Nordrhein-Westfalen/Bauleitpläne der Gemeinden in NRW“ eingesehen werden. 
 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Ebenfalls hingewiesen wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB darauf, dass  
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und  
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Delbrück unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes kann gem. § 7 Abs. 6 S. 1 GO NRW nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 
- eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
- dieser Bebauungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
- der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
- der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Delbrück vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Delbrück zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 123 „2. 
Erweiterung Industriegebiet Ostenländer Straße“ in Delbrück-Mitte wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Zu seiner Rechtswirksamkeit bedarf es keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 
 
 
Delbrück, den 29.06.2023 
 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Peitz 
 

 

 

http://www.stadt-delbrueck.de/
https://www.bauportal.nrw/

